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Bekanntgabe der Einwohnerzahlen des  

Landkreises Freyung-Grafenau zum 31.12.2022 
 
 
09 272 000 Landkreis Freyung-Grafenau 
 Niederbayern 
 

Gemeinde Einwohner 

09 272 116 Eppenschlag 962 
09 272 118 Freyung, Stadt 7.261 
09 272 119 Fürsteneck 837 
09 272 120 Grafenau, Stadt 8200 
09 272 121 Grainet 2501 
09 272 122 Haidmühle 1373 
09 272 126 Hinterschmiding 2467 
09 272 127 Hohenau 3308 
09 272 128 Innernzell 1587 
09 272 129 Jandelsbrunn 3.334 
09 272 134 Mauth 2.237 
09 272 136 Neureichenau 4.436 
09 272 146 Neuschönau 2.187 
09 272 138 Perlesreut, Markt 2.896 
09 272 139 Philippsreut 628 
09 272 140 Ringelai  1.911 
09 272 141 Röhrnbach, Markt 4325 
 

 
09 272 142 Saldenburg 2.007 
09 272 143 Sankt Oswald-Riedlhütte 2.917 
09 272 145 Schöfweg 1.327 
09 272 147 Schönberg, Markt 3.876 
09 272 149 Spiegelau 3.828 
09 272 150 Thurmansbang 2.623 
09 272 151 Waldkirchen, Stadt 11143 
09 272 152 Zenting 1.115 

Zusammen 79.286 

 

Hinweis:  
Die Bevölkerungszahlen ab Berichtsmonat Mai 
2022 werden vorerst weiter auf Grundlage des 
Zensus 2011 fortgeschrieben. Diese Zahlen wer-
den jedoch auf Basis der Ergebnisse des Zensus 
2022 angepasst, wenn diese nächstes Jahr zur 
Verfügung stehen. 

Weiterhin können die Einwohnerzahlen regelmä-
ßig auf der Datenbank Genesis Online unter fol-
gendem Link 

www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?lan
guage=de&sequenz=tabellen&selection-
name=12411*  

 

http://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?language=de&sequenz=tabellen&selection-name=12411*
http://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?language=de&sequenz=tabellen&selection-name=12411*
http://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?language=de&sequenz=tabellen&selection-name=12411*
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abgerufen werden.  

 
Fürth, 13.06.2023 
Bayerisches Landesamt für Statistik 
 
gez. 
Petra Audenrieth 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 2023 

des Schulverbandes der 
Hauptschule Freyung 

 
 

I. 
 
Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes – BaySchFG - Art. 35 ff des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Haupt-
schulverband Freyung folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
875.400 Euro und im Vermögenshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 254.700 Euro ab. 
 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird für das 

Haushaltsjahr 2023 auf 392.300 Euro festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-
legt. 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 
wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2022 auf 197 Verbands-
schüler festgesetzt. 

3. Die Verbandsumlage wird je Verbandsschüler 
auf 1.991,37 Euro festgesetzt. 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 145.900 Euro festgesetzt. 

 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2023 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung wurde der Rechtsaufsicht, 
Landratsamt Freyung-Grafenau, mit Schreiben 
vom 09.05.2023 zur Genehmigung vorgelegt und 
mit Schreiben vom 16.05.2023 Az.: 21-941.3 ge-
nehmigt. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 
Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO amtlich 
bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anla-
gen liegen gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, 
Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO im Rat-
haus der Stadt Freyung, Rathausplatz 1, Zimmer 
Nr. 6.04 (Kämmerei) bis zur Bekanntmachung der 
nächstfolgenden Haushaltssatzung während der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 
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Freyung, 14.06.2023 
Hauptschulverband Freyung 
 
gez. 
Dr. Olaf Heinrich 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 

Verordnung 

zur Änderung der Verordnung  

über das  

„Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“ 

vom 19. Juni 2023 

 

Aufgrund von § 20 Abs. 2 Nr. 4, § 22 Abs. 2 und § 

26 Bundesnaturschutzgesetz -BNatSchG- vom 29. 

Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 

(BGBl. I S. 2240), in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 

Satz 1 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 3 des 

Bayerischen Naturschutzgesetzes -BayNatSchG- 

vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-

U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. De-

zember 2022 (GVBl. S. 723), erlässt der Landkreis 

Freyung-Grafenau folgende  

 

Verordnung: 

 

§ 1 

 

Die Verordnung über das „Landschaftsschutzge-

biet Bayerischer Wald“ vom 17. Januar 2006 

(RABl. Nr. 2/2006) wird in § 2 Abs. 1 und in Abs. 2 

Satz 1 jeweils um folgende Unterpunkte ergänzt: 

 

 „76)  in der Gemeinde Mauth vom 19. Juni 2023 

 

 77)  in der Stadt Waldkirchen vom 19. Juni 

2023“ 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekannt-

machung im Amtsblatt des Landkreises Freyung-

Grafenau in Kraft. 

 

Freyung, 19.06.2023 

Landkreis Freyung-Grafenau 

 

Helga Weinberger 

stv. Landrätin 

 
Anlagen 

2 Karten SO Solarpark Mauth, Gemeinde Mauth“ 

M 1 : 25.000 / 5.000  

2 Karten „SO Solarpark Karlsbach, Stadt Waldkir-

chen“ M 1 : 25.000 / 5.000  
 

 

Hinweis: 

Nach Art. 52 Abs. 7 BayNatSchG ist eine Verlet-

zung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 Bay-

NatSchG unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres nach Bekanntmachung der Rechts-

verordnung schriftlich unter Angabe der Tatsa-

chen, die die Verletzung begründen sollen, bei der 

für den Erlass zuständigen Behörde geltend ge-

macht wird.  

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  

einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  

Bayerische Bauordnung (BayBO) 
 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 16.06.2023 unter dem Aktenzeichen 
40-3-BG-162-2023 der Saunaoase Freyung eG, 
Zuppinger Straße 1, 94078 Freyung, für die Sau-
naoase „Sofy“ auf dem Grundstück Flurnummer 
225 der Gemarkung Freyung, Stadt Freyung, er-
teilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
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se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Re-
gensburg in 93047 Regensburg (Postfachanschrift: 
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg). 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Sonstige Hinweise 

Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/572808 wird empfohlen. 
 
Freyung, 04.07.2023 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Herausgeber/Redaktion/Herstellung/Vertrieb: Landratsamt Freyung-Grafenau 
Wolfkerstraße 3, 94078 Freyung 
Telefon: 08551 57-0, Fax: 08551 57-4506 
E-Mail: info@landkreis-frg.de 

 
Das Amtsblatt wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel monatlich. 
 
Das Amtsblatt ist auch über das Internet abrufbar (http://www.freyung-grafenau.de). 
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Anlage zur Verordnung vom 19. Juni 2023 

Änderung der Verordnung über das „Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“ („SO Solarpark Mauth, Gemeinde Mauth“) 
 

 
M 1 : 25.000 



 

      
M 1 : 5.000                                                                                                                                           Blau: LSG (Landschaftsschutzgebiet – Bestand), Rot: Herausnahmefläche 

 



Änderung der Verordnung über das „Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald“ („SO Solarpark Karlsbach, Stadt Waldkirchen“) 
 

 
M 1 : 25.000 

 



   
M 1 : 5.000                                                                                                                                                Blau: LSG (Landschaftsschutzgebiet – Bestand), Rot: Herausnahmefläche 
 

Landkreis Freyung-Grafenau 

gez.  

Helga Weinberger 

stv. Landrätin 


